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Einführung

Ein Arbeitsvertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit geschlossen. Mit dem
„Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und
Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmungen“ vom 21.12.2000 wurde das in Arti-
kel 1 geregelte Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit-
und Befristungsgesetz – TzBfG), die Teilzeitarbeit und die Befristung von Arbeits-
verhältnissen gesetzlich festgehalten. Das TzBfG ist am 01.01.2011 in Kraft getre-
ten und dient der Umsetzung der EG-Richtlinie 1999/70/EG in nationales Recht.

Eine Befristung nach dem TzBfG gilt unabhängig von der Dauer des Arbeitsver-
hältnisses und der Größe des Betriebes. Daher greift auch in diesem Falle eine
Befristungskontrolle. Es kommt daher nicht auf eine Unterscheidung zum Klein-
betrieb i. S.d. § 23 KSchG oder ob ein Arbeitsverhältnis kürzer als sechs Monate
vereinbart worden ist an (BAG 06.11.2003 – 2 AZR 690/03). Arbeitnehmer in Teil-
zeit oder mit einem befristeten Arbeitsvertrag haben grundsätzlich die gleichen
Rechte wie eine unbefristete Vollzeitkraft (Diskriminierungsverbot).

Findet das Kündigungsschutzgesetz jedoch keine Anwendung kann das Arbeits-
verhältnis, nachdem festgestellt worden ist, dass zwischen den Parteien ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis besteht, ohne Grund ordentlich gekündigt werden, da
eine soziale Rechtfertigung der Kündigung in einem solchen Fall nicht notwendig
ist.

Im TzBfG wird zwischen verschiedenen Befristungsarten unterschieden:

• Zeitbefristung

• Zweckbefristung

• Doppelbefristung

• Auflösende Bedingung

Weiter wird unterschieden zwischen:

• Befristungen mit sachlichem Grund

• Befristungen ohne sachlichen Grund

� 2016 Verlag Dashöfer GmbH
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Befristungsmöglichkeiten gibt es auch außerhalb des TzBfG, z.B.:

• § 2 Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)

• § 2, 3, 6 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)

• § 21 Elternzeitgesetz (BEEG)

� 2016 Verlag Dashöfer GmbH
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1 Befristungsarten

Ein Arbeitsvertrag ist befristet, wenn er nicht auf unbestimmte Zeit geschlossen
worden ist.

1.1 Zeitbefristung

Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeitsvertrag)
liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befriste-
ter Arbeitsvertrag), § 3 Abs.1 TzBfG.

Eine Zeit ist kalendermäßig bestimmt, wenn die Parteien einen bestimmten Zeit-
raum vereinbaren.

Beispiel: Die Parteien schließen ein befristetes Arbeitsverhältnis vom
01.01.2016 bis zum 31.07.2016.

Eine Befristung liegt auch vor, wenn sich die Dauer an Hand eines Kalenders be-
stimmen lässt.

Beispiel: Das Arbeitsverhältnis wird beginnend vom 01.01.2016 für die Dauer
von einem Jahr geschlossen.

Befristungen mit Sachgrund können grundsätzlich in beliebiger Anzahl hinter-
einander vorgenommen werden. § 14 Abs.1 TzBfG enthält keine Höchstgrenze,
anders als § 14 Abs. 2 bis 3 TzBfG. Jedoch wird auch hier eine Prüfung erfolgen
müssen, ob es sich nicht um eine unzulässige Kettenbefristung handelt (sog.
Missbrauchskontrolle).

� 2016 Verlag Dashöfer GmbH
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1.2 Zweckbefristungen

Eine Zweckbefristung nach § 3 Abs.1 Satz 2 TzBfG liegt vor, wenn sich seine
Dauer aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt.

Das Arbeitsverhältnis endet dann mit Erreichung des Zweckes, vgl. § 15 Abs. 2
TzBfG.

Das Arbeitsverhältnis endet auch bei einer dem Arbeitnehmer erkennbaren Zwe-
ckerreichung erst zwei Wochen nach einer entsprechenden Ankündigung des
Arbeitgebers (§ 15 Abs. 2 TzBfG).

Beispiel: Herr Müller wird für die Zeit der Krankheit von Frau Maier eingestellt.
Diese ist für längere Zeit arbeitsunfähig erkrankt. Der Arbeitsvertrag soll
enden, sobald Frau Maier Ihre Arbeit wieder aufnimmt. Diese Zweckbefristung
endet, sobald Frau Maier dem Arbeitgeber ihre Arbeitsfähigkeit angezeigt hat
und der Arbeitgeber das Ende der Zweckerreichung Herrn Müller angezeigt
hat nach § 15 Abs. 2 TzBfG.

1.3 Doppelbefristung

Ebenso ist eine Kombination von Zweck- und Zeitbefristung möglich (sog. Dop-
pelbefristung), vgl. BAG 11.09.2013 – 7 AZR 107/12, NZA 2014, 150. In Arbeits-
verträgen finden sich häufig Kombinationen aus einer Zweck- und einer kalender-
mäßigen Befristung. Hier ist jedoch die Gefahr hoch, dass eine Doppelbefristung
rechtsunwirksam ist, beispielsweise weil kein Sachgrund für die kalendermäßige
Befristung vorliegt.

Beispiel: Das Arbeitsverhältnis wird für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit von
Herrn Müller geschlossen, längstens jedoch bis zum .........
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1.4 Auflösende Bedingung

Die Vorschriften über befristete Arbeitsverhältnisse finden entsprechend Anwen-
dung auf auflösend bedingte Arbeitsverhältnisse. Der Begriff auflösende Bedin-
gung in § 21 TzBfG entspricht dem in § 158 Abs. 2 BGB. Der Unterschied zwi-
schen einer Zweckbefristung und einem Vertrag, der auflösend bedingt ist, ist
dass bei der Zweckbefristung klar ist, dass der Zweck eintreten wird, der Zeit-
punkt aber noch ungewiss ist. Bei einer auflösenden Bedingung ist bereits unklar,
ob diese überhaupt eintreten wird. Eine genaue Unterscheidung hat für die Praxis
jedoch an Relevanz verloren, da nach § 21 TzBfG die gleichen Voraussetzungen
wie für eine Zweckbefristung gelten.

Beispiel: Bei einer Prozessbeschäftigung nimmt die Rechtsprechung ein auf-
lösend bedingtes Arbeitsverhältnis an, wenn die Parteien vereinbaren, dass
der Arbeitnehmer bis zur Abweisung der Kündigungsschutzklage beschäftigt
wird.
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